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Bewilligung von Staatsbeiträgen im Bereich Basler Clubförderung für die Jahre 2023–
2026 
 

23.0398.02, Bericht der BKK vom 17.10.2023 

 

://: Zustimmung 

 

 

Staatsbeitrag an den Verein «Musikbüro Basel» für die Jahre 2023–2026 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 23.0398.01 vom 5. April 2023 sowie in den Bericht der Bildungs- 
und Kulturkommission Nr. 23.0398.02 vom 16. Oktober 2023, beschliesst: 

 

 

Für den Verein Musikbüro Basel werden, zusätzlich zum bestehenden Staatsbeitrag, 
zweckgebundene Ausgaben zur Umsetzung der Programmförderung Clubs in der Höhe 
von Fr. 2’895’000 für die Jahre 2023–2026 bewilligt (Fr. 705’000 für das Jahr 2023 und 
Fr. 730’000 p. a. für die Jahre 2024–2026). 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 
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Staatsbeitrag an den Verein «Kultur & Gastronomie» für die Jahre 2023–2026 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 23.0398.01 vom 5. April 2023 sowie in den Bericht der Bildungs- 
und Kulturkommission Nr. 23.0398.02 vom 16. Oktober 2023, beschliesst: 

 

 

Für den Verein Kultur & Gastronomie werden Ausgaben in der Höhe von Fr. 640’000 für 
die Jahre 2023–2026 bewilligt (Fr. 160’000 p. a.). 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Rahmenausgabenbewilligung für Infrastrukturbeiträge für die Jahre 2023–
2026/2029 und Finanzierung Personalkosten für die Stelle «Beauftragte/r für Club- 
und Festivalkultur» 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 23.0398.01 vom 5. April 2023 sowie in den Bericht der Bildungs- 
und Kulturkommission Nr. 23.0398.02 vom 16. Oktober 2023, beschliesst: 

 

1. Für Infrastrukturbeiträge an Betriebe der Clubkultur wird eine Rahmenausgaben-

bewilligung von Fr. 320’000 (Fr. 80’000 p. a.) für den Zeitraum von 2023 bis 2026 

zu Lasten der Erfolgsrechnung des Präsidialdepartements (Abteilung Kultur) 

bewilligt. Dabei können Förderentscheide bis 31. Dezember 2026 getroffen werden 

und daraus resultierte Ausgaben bis 31. Dezember 2029 getätigt werden. 

2. Für die Finanzierung der Personalkosten für die Stelle eine/s Beauftragte/n für 

Club- und Festivalkultur im Präsidialdepartement, Abteilung Kultur, werden 

Ausgaben in der Höhe von Fr. 394’000 für die Jahre 2023–2026 bewilligt (Fr. 

98'500 p. a.). 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 


